
 

Amt Barnim-Oderbruch  

Gemeinde Bliesdorf 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bliesdorf vom 23.09.2013: 

 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/Ö10 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf beschließt entsprechend des § 82 Abs. 4 

BbgKVerf vom 18.12.2007 (GVBl. I S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 13.03.2013 (GVBl. I Nr. 9) den geprüften Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Bliesdorf. 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    8          davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür: 8          Dagegen:  0          Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/Ö11 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf beschließt entsprechend des § 82 Abs. 4 

BbgKVerf vom 18.12.2007 (GVBl. I S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 13.03.2013 (GVBl. I Nr. 9) die Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Barnim-

Oderbruch für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Bliesdorf. 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      8        davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  8         Dagegen: 0        Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/N17 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt den Abschluss eines Gestattungsvertrages über 

die Verlegung von Leitungen mit der ÖKOVOLT GmbH Solartechnik, Kirchdorfer Str. 2, 

86842 Türkheim. Die Gemeinde gestattet die Verlegung, den Betrieb und die Unterhaltung 

einer unterirdischen Mittelspannungsleitung einschließlich aller zugehörigen Anlagen für die 

Photovoltaikanlage Thöringswerder auf den Flurstücken 250, 248, 3, 242, 243, 241, 237, Flur 

1 in der Gemarkung Bliesdorf. Das Recht soll grundbuchlich gesichert werden.  

 



 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    8          davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  8         Dagegen:   0       Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/N18 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt den Verkauf von Teilflächen der Flurstücke 

 

220 – Verkaufsfläche ca. 60 m² 

242 – Verkaufsfläche ca. 54 m² 

der Flur 1, Gemarkung Bliesdorf an das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz (LUGV). Die Entbehrlichkeit der Teilflächen der Flurstücke wird 

festgestellt. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt ein Kaufpreisangebot vom LUGV 

anzufordern.   

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      8        davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:   8         Dagegen: 0           Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/N19 

 

 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt, die Zustimmung auf Zuordnung nachfolgend 

aufgeführter Flächen an das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zu 

erteilen.  

 

Gemarkung Bliesdorf, Flur 2 

Flurstück 112   1.600 m²  

Flurstück 113   ca. 1.918 m²  

(Randstreifen am Friedländer Strom – Landesgewässer I. Ordnung) 

 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   8           davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  7          Dagegen:  0        Enthaltung: 1 

 
 

 

Beschluss Nr:  Blies/20130923/N20 

 

 Beschluss: 



 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt den Abschluss einer Vereinbarung über eine 

Grundstücksbenutzung für eine weitere Transformatoren-/Schaltstation mit der E.DIS AG, 

Langewahler Str. 60, 15517 Fürstenwalde/Spree. Die E.DIS AG ist berechtigt auf dem  

Flurstück 366, Flur 3 in der Gemarkung Kunersdorf  

eine Transformatoren-/Schaltstation einschließlich der Zu- und Ableitungen mit Zubehör zu 

errichten, dauernd zu belassen, zu betreiben, zu unterhalten und auszuwechseln. Das Recht ist 

grundbuchlich zu sichern. 

Für die dauernde Benutzung des Flurstücks zahlt die E.DIS AG einen einmaligen 

Entschädigungsbetrag in Höhe von 400,00 Euro.  

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    8          davon anwesend: 8 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür: 8            Dagegen:  0           Enthaltung: 0 
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